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Gesetz 
vom 5. Dezember 2024 

über die Abänderung des Finalitätsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2002 über die Wirksamkeit von Abrech-
nungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 
(Finalitätsgesetz), LGBl. 2002 Nr. 159, in der geltenden Fassung, wird wie 
folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

1) Institute sind: 
a) eine Bank im Sinne des Bankengesetzes, eine Wertpapierfirma im Sinne 

des Wertpapierfirmengesetzes, eine Vermögensverwaltungsgesell-
schaft im Sinne des Vermögensverwaltungsgesetzes, ein Organismus 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, ein 
Investmentunternehmen im Sinne des Investmentunternehmensgeset-
zes, ein alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds oder ein anderes Unterneh-
men, dessen Aktivitäten denjenigen der vorstehend genannten Unter-
nehmen entsprechen oder dessen Haupttätigkeit darin besteht, finan-
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zielle Vermögenswerte zu erwerben oder finanzielle Forderungen um-
zuwandeln; 

Art. 15 Abs. 1 

1) Als Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gilt die Be-
kanntmachung des Ediktes im Amtsblatt, mit dem die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens oder die Bewilligung der Stundung nach Art. 190 des 
Bankengesetzes oder nach Art. 90 des Wertpapierfirmengesetzes veröf-
fentlicht wird. 

Art. 20 Abs. 1 

1) Die FMA hat die ihr nach Art. 10a der Insolvenzordnung oder 
Art. 190 Abs. 3 des Bankengesetzes bzw. Art. 90 des Wertpapierfirmen-
gesetzes erstatteten Mitteilungen betreffend die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen eines Teilnehmers bzw. die den Teilnehmer 
betreffende Stundung unverzüglich an die anderen Behörden nach Art. 6 
Abs. 2 der Richtlinie 98/26/EG weiterzuleiten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Bankengesetz vom 5. Dezem-
ber 2024 in Kraft. 


